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Antrag 
der Abgeordneten Arif Taşdelen, Harald Güller, Florian Ritter, Klaus Adelt, Inge 
Aures, Alexandra Hiersemann, Stefan Schuster, Florian von Brunn, Horst Arnold, 
Michael Busch, Martina Fehlner, Christian Flisek, Volkmar Halbleib, Annette Karl, 
Natascha Kohnen, Ruth Müller, Doris Rauscher, Markus Rinderspacher, Diana 
Stachowitz, Dr. Simone Strohmayr, Ruth Waldmann, Margit Wild SPD 

Substanzielle Erhöhung der Ballungsraumzulage des Freistaates Bayern  

im Jahr 2021 

Der Landtag wolle beschließen:  

Die Staatsregierung wird aufgefordert, im Entwurf des Haushaltsplans 2021 genügend 
Mittel einzustellen, sowie im Entwurf des Haushaltsgesetzes 2021 die erforderlichen 
Änderungen beim Bayerischen Besoldungsgesetz vorzunehmen, damit die Ballungs-

raumzulage substanziell verbessert werden kann. 

Eine erhöhte staatliche Ballungsraumzulage soll sich an den aktuellen Zahlungsbeträ-
gen der Münchenzulage der Landeshauptstadt München orientieren. Darüber hinaus 

soll der Anwärtergrenzbetrag abgeschafft werden. 

 

 

Begründung: 

Zum Ausgleich der erhöhten Lebenshaltungskosten gewährt der Freistaat Bayern sei-
nen Arbeitskräften eine Ballungsraumzulage im Verdichtungsraum München (definiert  
mittels Kriterien im Landesentwicklungsplan), sofern sich Arbeitsplatz und Hauptwohn-
sitz im Verdichtungsraum befinden, bzw. die Landeshauptstadt München ihren Arbeits-
kräften eine Münchenzulage im Großraum München (rein räumliche Definition), sofern 
sich der Arbeitsplatz im Großraum München befindet. 

Die Tarifbeschäftigten der Landeshauptstadt München erhalten seit dem 1. Januar 
2020 auf der Grundlage eines Tarifvertrags mit Ver.di einen verdoppelten Grundbetrag 
von monatlich 270 Euro bzw. 140 Euro für Auszubildende. Darüber hinaus gibt es einen 
neuen Grundbetrag von 135 Euro für alle bisher nicht anspruchsberechtigte TVöD-Ent-
geltgruppen (z. B. ab E 10). Die Verdoppelung der Münchenzulage auch im Beamten-

bereich der Landeshautstadt hat die Staatsregierung bislang nicht gestattet.  

Die Zahlungsbeträge bei der staatlichen Ballungsraumzulage sind deutlich niedriger.  
Der Grundbetrag beträgt 130,67 Euro monatlich. Anwärterinnen und Anwärtern wird ein 
Anwärtergrundbetrag von 65,33 Euro, Dienstanfängerinnen und Dienstanfängern ein 
Dienstanfängergrundbetrag von 39,20 Euro monatlich gewährt. Für jedes Kind, für das 
Berechtigten oder Dienstanfängerinnen und Dienstanfängern Kindergeld nach dem Ein-
kommensteuergesetz gezahlt wird, erhöht sich die Ballungsraumzulage um 34,85 Euro 

(Kinderzuschlag). 

Die Zahlungsbeträge der staatlichen Ballungsraumzulage wurden zwar ab 2015 mehr-
fach angepasst, dennoch erreichen sie nur weniger als die Hälfte der Zahlungsbeträge 
der Münchenzulage. Das verdeutlicht den Handlungsbedarf bei der staatlichen Bal-

lungsraumzulage. 
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Ziel sollte es sein, dass die erhöhte staatliche Ballungsraumzulage nicht nur für die Be-
diensteten des Freistaates, sondern auch für die Tarifbeschäftigten über entsprechende 
Tarifverträge als ergänzende Leistung festgelegt wird. Umgekehrt gilt: Wenn die staat-
liche Ballungsraumzulage steigt, kann endlich auch die Landeshauptstadt nicht nur ih-
ren Tarifbeschäftigten, sondern auch ihren Beamten eine höhere Münchenzulage ge-

währen, was bislang nicht möglich ist. 

Schließlich wird die soziale Ungerechtigkeit, die mit dem Anwärtergrenzbetrag verbun-
den ist, durch die Aufhebung des Anwärtergrenzbetrags behoben. Bislang wird Anwär-
terinnen und Anwärtern sowie Dienstanfängerinnen und Dienstanfängern die Ballungs-
raumzulage höchstens in der Höhe gewährt, in der der Anwärtergrundbetrag oder die 
Unterhaltsbeihilfe hinter 1.433,26 Euro monatlich zurückbleibt (Anwärtergrenzbetrag).  
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Fragen des öffentlichen Dienstes 

Antrag der Abgeordneten Arif Tasdelen, Harald Güller, Florian Ritter u.a. SPD 
Drs. 18/10944 

Substanzielle Erhöhung der Ballungsraumzulage des Freistaates Bayern  
im Jahr 2021 

I. Beschlussempfehlung: 

A b l e h n u n g  

Berichterstatter: Arif Tasdelen 
Mitberichterstatter: Alfred Grob 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Fragen des öffentlichen Dienstes feder-
führend zugewiesen. Der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen hat 
den Antrag mitberaten. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag in seiner 31. Sitzung am 1. De-
zember 2020 beraten und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Enthaltung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

3. Der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen hat den Antrag in seiner 
79. Sitzung am 26. Januar 2021 mitberaten und mit folgendem Stimmergeb-
nis:  
 CSU: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Enthaltung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Wolfgang Fackler 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Arif Taşdelen, Harald Güller, Florian Ritter, Klaus Adelt, 
Inge Aures, Alexandra Hiersemann, Stefan Schuster, Florian von Brunn, Horst 
Arnold, Michael Busch, Martina Fehlner, Christian Flisek, Volkmar Halbleib, 
Annette Karl, Natascha Kohnen, Ruth Müller, Doris Rauscher, Markus 
Rinderspacher, Diana Stachowitz, Dr. Simone Strohmayr, Ruth Waldmann, Margit 
Wild SPD 

Drs. 18/10944, 18/12560 

Substanzielle Erhöhung der Ballungsraumzulage des Freistaates Bayern  
im Jahr 2021 

A b l e h n u n g  

Die Präsidentin  

I.V. 

Karl Freller 

I. Vizepräsident 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Dritter Vizepräsident Alexander Hold



Dritter Vizepräsident Alexander Hold: Ich rufe Tagesordnungspunkt 5 auf:

Abstimmung

über Anträge, die gemäß § 59 Abs. 7 der Geschäftsordnung nicht einzeln 

beraten werden (s. Anlage)

Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der Frak

tionen verweise ich auf die Liste.

(Siehe Anlage)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der Liste einverstanden ist, den bitte 

ich um das Handzeichen. – Das sind alle Fraktionen. Ich frage den fraktionslosen Ab

geordneten Plenk, ob und welchem Fraktionsvotum er sich anschließen will. – Er ent

hält sich. Damit übernimmt der Landtag diese Voten.

Protokollauszug
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